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zu Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Bild 1: Mit dem Wärmegesetz 2009 will die Bundesregierung das 

Klima schützen, die fossilen Energiequellen schonen und eine nach-

haltige Energieversorgung ermöglichen.� © Foto: Tuschinski

1. Einleitung
Als im Winter 2008/09 die 

große Kälte kam und das Heiz-
gas nicht mehr problemlos 
nach Europa strömte, hat sich 
so manch ein Bauherr oder Ei-
gentümer sicherlich überlegt, 
seine Außenwände besser zu 
dämmen und seine Heizung 
auf erneuerbare Energien 
umzurüsten. Damit würde 
er die Energieeffizienz seines 
Wohnhauses oder Gebäudes 
erhöhen und die schädlichen 
Heizungsabgase mindern 
sowie die Umwelt schonen. 
Dieselben Ziele verfolgt auch 
die Bundesregierung mit dem 
Integrierten Energie- und Kli-
mapaket 2007, das sie nun 
Schritt für Schritt umsetzt:
• �EnEG 2009: Das Energie-

einsparungsgesetz (EnEG) 
wurde geändert.

• �Wärmegesetz 2009: Das neue 
Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz (EEWärmeG) ist 
seit Anfang des Jahres bun-
desweit in Kraft.

• �EnEV 2009: Die aktuelle En-
ergieeinspar verordnung 
(EnEV 2007) wird verschärft.

Bild 2: Tanja Gönner, Umweltmi-

nisterin in Baden-Württemberg 

zeigt sich zufrieden nach einem 

Jahr Erneuerbare-Wärme-Lan-

desgesetz 2008.© Foto: Umwelt-

ministerium Baden-Württemberg

In diesem Beitrag berichten 
wir kurz über das EnEG und 
die EnEV 2009 und erläutern 
das neue Wärmegesetz 2009 
sowie die Brücken, die es 
zur jeweils geltenden EnEV 
schlägt.

2. Energieeffiziente  
Gebäude 2009
Bundestag verabschiedet  
Energiespar-Novelle EnEG 
2009

Das novellierte Energie-
einsparungsgesetz (EnEG 
2009) rückt nun in Sichtwei-
te und tritt voraussichtlich 
noch in diesem Jahr in Kraft. 
Das erste EnEG hatte die Bun-
desregierung 1977 erlassen, 
als Antwort auf die Ölkrise. 
Inzwischen wurde das EnEG 
bereits zweimal geändert, 
zuletzt 2005 als Wegbereiter 
für den Energieausweis im 
Baubestand und für die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 
2007). Letztes Jahr hat der 
Bundestag das EnEG erneut 
geändert und eröffnet damit 

einer verschärften EnEV 2009 
den parlamentarischen Weg.  
[1, 2]

Positive Bilanz zum Landes-
wärmegesetz in BW

In Baden-Württemberg 
müssen Bauherren seit 2008 
bei neuen Wohngebäuden 
auch erneuerbare Energien 
nutzen. Dieses schreibt das 
neue Landesgesetz vor. Rund 
9.500 Bauanträge für neue 
Wohngebäude fielen im ver-
gangenen Jahr unter die neuen 
Klimaschutzvorgaben. Diese 
Gebäude müssen mindestens 
ein Fünftel über erneuerbare 
Energien beheizt und mit 
Warmwasser versorgt werden. 
Bis zu  200.000 Tonnen Koh-
lendioxid sollen dadurch jähr-
lich der Umwelt erspart blei-
ben. Großen Nachholbedarf 
sieht das Umweltministerium 
in Baden-Württemberg wei-
terhin im Gebäudebestand, 
obwohl sich die Investitionen 
in die energetische Sanierung 
auch finanziell rechnen. [3]

Bundesrat diskutiert die ver-
schärfte EnEV 2009

Im Juni 2008 hat die Bundes-
regierung auch die Novelle zur 
Energieeinsparverordnung 
(EnEV) beschlossen. Die ener-
getischen Anforderungen an 
Neubauten sollen um durch-
schnittlich 30 Prozent steigen. 
Gleiches gilt für wesentliche 
Änderungen an Häusern und 
Wohnungen im Gebäudebe-
stand. Hinzu kommen ver-
schiedene Nachrüstpflichten 
für Anlagen und Gebäude, 
unabhängig von Umbauten. 
Langfristige und stufenweise 
sollen die verbrauchinten-
siven Nachtstromspeicher-
heizungen außer Betrieb ge-
nommen werden, abhängig 
von der Größe des Gebäudes, 
seiner Dämmqualität und der 
Zahl der Wohneinheiten. Den 
Vollzug sollen die Nachweis-
pflichten, Kontrollen der Be-
zirksschornsteinfegermeister 
sowie Bußgeldvorschriften 
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Bild 3: Mitglieder des Bundesrates in der Plenarsitzung. Über die 

Fachausschüsse können die Bundesländer ihre Änderungswünsche 

zu den Entwürfen der novellierten EnEV einbringen.

© Foto: Bundesrat 2006

Bild 4: Eigen

tümer im Bau-

bestand müssen 

ggf. auch das 

Wärmegesetz 

erfüllen, wenn 

sie besonders 

umfangreiche 

Änderungen 

oder Anbauten 

durchführen. � �

© Foto:  

Tuschinski

bei erheblichen Verstößen si-
chern. 

Die EnEV 2009 bedarf noch 
der Zustimmung des Bun-
desrates. Die Fachausschüs-
se hatten im September 2008 
den beschlossenen Entwurf 
der Bundesregierung „auf Eis 
gelegt“ und wollten erst die 
Novellierung des Energie-
einsparungsgesetzes (EnEG 
2009) abwarten. Im Dezember 
hat der Bundestag das EnEG 
2009 verabschiedet, nun kann 
der Bundesrat die Diskussion 
zur EnEV 2009 wieder aufneh-
men. Wenn alle parlamenta-
rischen Hürden genommen 
sind, könnte die verschärf-
te EnEV 2009 frühestens im 
Herbst in Kraft treten. [4, 5]

3. Das neue Wärmegesetz 
2009 
EU-Richtlinie fordert Wärme 
aus erneuerbareren Energien

Um die Umwelt zu schonen, 
hat der Europäische Rat am 7. 
März 2007 beschlossen, den 
Anteil Erneuerbarer Energien 
in der Europäischen Union 
auf mindestens 20 Prozent zu 
erhöhen. Das neue Wärmege-
setz, als Teil des Integrierten 
Energie- und Klimapro-
gramms der Bundesregierung, 
zielt auf das Potential im Bau-
bereich. Bis zum Jahr 2020 soll 
die Beheizung von Gebäuden 
mit erneuerbaren Energien 
auf 14 Prozent steigen. [6]

Das neue Wärmegesetz 2009 
gilt bundesweit

Das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz gilt seit dem 1. 
Januar 2009 parallel zur EnEV. 
Es fordert, dass Bauherren ei-
nen Teil ihrer Wärme für Hei-
zung und Warmwasser über 
erneuerbare Energiequellen 
beziehen: Solarenergie, Erd- 
und Umweltwärme, feste Bio-
masse wie z.B. Holzpellets oder 
Hackschnitzel sowie Biogas 
und Bioöl. Für diese Energien 
schreibt das Wärmegesetz den 
Bauherren vor, wie sie sie nut-
zen sollen und welchen Anteil 
des Wärmeenergiebedarfs des 
Gebäudes sie mindestens ab-
decken müssen. 

Die folgende Tabelle 1 gibt 
dazu einen Überblick.

Solarkollektoren im Woh-
nungsbau nehmen eine Son-
derstellung ein. Die geforder-

Tabelle 1:  Wie müssen Bauherren die erneuerbaren Energien nutzen?

Erneuerbare Energie Wie wird sie genutzt Deckungsrate  
Wärmeenergiebedarf

Solarenergie Solarkollektoren mit dem europä-
ischen Prüfzeichen „Solar Keymark“

 mindestens 15 Prozent

Biogas in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
– Strom und Wärme werden  
gleichzeitig erzeugt

mindestens 30 Prozent

Flüssige Biomasse Nachhaltig erzeugtes Bioöl in  
effizienten Heizkesseln (Brennwert-
Kessel) genutzt

mindestens 50 Prozent

Feste Biomasse entsprechende Kessel oder Öfen mindestens 50 Prozent

Geothermie und Umweltwärme effiziente Wärmepumpen mindestens 50 Prozent

te Kollektorfläche steht in di-
rektem Bezug zur Nutzfläche 
des Wohngebäudes, wie folgt

:
– �Ein- bis Zweifamilienhaus: 

Kollektorfläche mindestens 
4 Prozent der Nutzfläche

– �Mehrfamilienhaus: Kol-
lektorfläche mindestens 3 
Prozent der Nutzfläche des 
Wohngebäudes.

Welche Alternativen und 
Ausnahmen sind möglich?

Bauherren können auch auf 
anderen Wegen die Energieef-
fizienz ihres Gebäudes erhö-
hen. Das Wärmegesetz er-

kennt folgende Maßnahmen 
als Ersatz an:
– �Die Anforderungen der gel-

tenden Energieeinsparver-
ordnung um mindestens 15 
Prozent unterschreiten (Jah-
res-Primärenergiebedarf 
und Wärmeschutz);

– �Mindestens die Hälfte des 
Wärmebedarfs über Ab-
wärme oder Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK-
Anlagen) decken;

– �Wärmebedarf aus einem 
Nah- oder Fernwärmenetz 
beziehen, das zu einem we-
sentlichen Anteil aus Erneu-
erbaren Energien, Abwärme 
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Bild 5: Ab 1. Juli 2009 haben auch potentielle Käufer und Neumieter 

im Nichtwohn-Bestand das Recht den Energieausweis anzusehen.

� © Foto: Tuschinski

Bild 6: Wer im Bestand eine Wohnung oder ein Wohnhaus sucht, 

hat seit dem 1. Januar 2009 das Recht den Energieausweis des 

Gebäudes anzusehen.� © Foto: Tuschinski

oder KWK-Anlagen, oder ei-
ner Kombination dieser En-
ergiequellen betrieben wird.
Ausnahmen erlaubt das Wär-

megesetz, wenn die landes-
baurechtlichen Vorschriften 
im Gegensatz zu dem Bun-
desgesetz stehen. Bauherren 
können bei der zuständigen 
Behörde auch eine Befreiung 
beantragen, wenn der Einsatz 
Erneuerbarer Energien oder 
die Ersatzmaßnahmen eine 
unbillige Härte darstellt oder 
technisch unmöglich ist. Der 
Bauherr muss auch die Be-
scheinigung eines Sachkun-
digen vorlegen. Dieses kön-
nen Fachleute sein, die gemäß 
§  21 der Energieeinsparver-
ordnung berechtigt sind  En-
ergieausweisen auszustellen.

 
Was fördert das Wärmege-
setz 2009?

Geld vom Staat können Bau-
herren über das Marktanreiz-
programm (MAP) erhalten. 
Gefördert wird der Einsatz 
von Erneuerbaren Energien 
im Neubau und im Bestand, 
die über die gesetzliche Nut-
zungspflicht hinausgehen. 
Kleinere Anlagen werden über 
das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
bezuschusst. Für größere An-
lagen können Bauherren bei 
der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau KfW-Förderbank zins-
günstige Kredite und Tilgungs-
zuschüsse wahrnehmen. Mit 
400 Millionen Euro wird das 
Bundesumweltministerium 
im Jahr 2009 die Erneuerbaren 
Energien im Wärmebereich 
fördern. [7, 8]

Wie wird das Wärmegesetz 
praktisch angewendet?

Für das Wärmegesetz sollten 
das zuständige Bundesum-
weltministerium (BMU) zu-
sammen mit dem Finanzmi-
nisterium (BMF) eine Verwal-
tungsvorschrift erlassen – als 
aktualisierte Richtlinie zum 
Marktanreizprogramm (MAP). 
Bauherren müssen den Behör-
den gewisse Nachweise ein-
reichen. Diese können jeweils 

Sachverständige, Anlagenher-
steller, Installateure und ggf. 
Anlagenbetrieben ausstellen. 
Bußgeld - bis zu 50 Tausend 
Euro – droht allerdings Bau-

herren, die ihren Pflichten 
nach dem Wärmegesetz nicht 
nachkommen oder die Nach-
weise nicht zufriedenstellend 
erbringen. 

4. Wärmegesetz schlägt  
Brücken zur EnEV

Das Wärmegesetz verweist in 
etlichen Fragen direkt auf die 
Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Zwar nennt das ers-
te bundesweite Wärmegesetz 
2009 bei dem ersten Verweis 
im § 2 (Begriffsbestimmun-
gen) die EnEV-Fassung vom 
24. Juli 2007. Sie weist jedoch 
anschließend ausdrücklich 
darauf hin, dass die jeweils 
gültige Fassung gemeint ist. 
[9]

Nutzflächen von Wohngebäu-
den nach EnEV berechnen

Das Wärmegesetz verweist 
für die Nutzflächen bei Wohn-
gebäude direkt auf die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV). 
Wie man die Nutzfläche be-
rechnet, regelt die EnEV in der 
Anlage 1 (Anforderungen an 
Wohngebäude). Die Gebäu-
denutzfläche AN in m² wird 
bei Wohngebäuden  wie folgt 
ermittelt: AN = 0,32 Ve. 

Ve  ist dabei das beheizte 
Gebäudevolumen gemessen 
in Kubikmetern (m³). Das be-
heizte Gebäudevolumen wird 
nach EnEV von der wärmeü-
bertragenden Umfassungs-
fläche des Gebäude (A) um-
schlossen. 

Nutzflächen Nichtwohnge-
bäude nach EnEV berechnen

Auch für Nichtwohngebäu-
de verweist das Wärmegesetz 
direkt auf die geltende Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV). 
Sie ist die Nettogrundfläche 
des Gebäudes gemäß der De-
finition der EnEV. Demnach ist 
die Nettogrundfläche (NGF), 
diejenige Nettogrundfläche, 
wie sie nach den anerkannten 
Regeln der Technik ermittelt 
wird. In der Praxis werden 
Fachleute die DIN 277 (Grund-
flächen und Rauminhalte von 
Bauwerken im Hochbau) ver-
wenden um die Bezugsflä-
chen für Nichtwohngebäude 
nach anerkannten Regeln der 
Technik zu berechnen. 
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www.EnEV-online.de

Energieausweis für  
Nichtwohngebäude
Die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) teilt die Gebäude nach 
ihrer Nutzung in Wohn- und Nichtwohngebäude ein. Zu den letzteren gehö-
ren beispielsweise Bürogebäude, Schulen, Theater, Krankenhäuser, Indus-
trie- und Gewerbebauten. Für Wohngebäude haben sich die Anforderungen 
und die Berechnungsmethoden im Vergleich zur EnEV 2004 nicht geändert. 
Für Nichtwohngebäude müssen Planer jedoch nach der EnEV 2007 die 
neue, komplexe DIN-Vornorm 18599 zur energetischen Bewertung von 
Gebäuden anwenden. Dazu ergeben sich häufig Fragen in der Praxis:

Ein Diplom-Ingenieur soll beispielsweise für eine Gemeinde-Mehrzweck-
halle im Bestand einen Energieausweis auf der Grundlage des Energiebe-
darfs ausstellen. Das Gebäude umfasst auch eine Gaststätte mit kleinem 
Kühlraum, der ca. 45 Mal pro Jahr genutzt wird. Ist es zulässig, dass der 
Planer den Kühlraum beim Energieausweis und bei der energetischen 
Bewertung nach DIN V 18599 den Nebenflächen zuordnet und die Kühlung 
in der Bilanz vernachlässigt?

Die Antworten auf diese und weitere Fragen hat die Autorin im Rahmen 
ihres Internet-Portals www.EnEV-online.de veröffentlicht. Weitere The-
men betreffen den Energieausweis für zwei Bürogebäude, die an eine 
Bestands-Heizung angeschlossen sind; die energetische Zonierung eines 
Parlamentsgebäudes; die Definition eines Ärztehauses sowie weitere Fra-
gen zur Anwendung der EnEV für Wohn- und Nichtwohngebäude.   
www.EnEV-online.de

Bild 8: Seit zehn Jahren informiert EnEV-online über energiespar-

rechtliche Regelungen. Das Portal entwickelte die Autorin 1998 

im Rahmen des EU-Projektes RENARCH – erneuerbare Energie in 

der Architektur.� © Foto: Tuschinski

Sachverständige sind Aus-
steller von Energieausweisen 
im Bestand

Damit Bauherren und Ei-
gentümer ggf. nachweisen, 
dass sie ihren Pflichten nach 
dem Wärmegesetz nachge-
kommen sind, müssen sie die 
entsprechenden Nachweise 
erbringen. Als Sachverstän-
dige im Sinne des Wärme-
gesetzes gelten diejenigen 
Fachleute, die gemäß EnEV § 
21 (Ausstellungsberechtigung 
für bestehende Gebäude) 
Energieausweise im Bestand 
ausstellen dürfen. Die EnEV 
unterscheidet dabei zwischen 
Wohn- und Nichtwohnbe-
stand. Die Sachverständigen 
nach dem Wärmegesetz sind 
auch entsprechend qualifi-
ziert für Wohn- oder Nicht-
wohngebäude.

Energiebedarf wird nach 
EnEV berechnet

Der Wärmeenergiebedarf 
für Heizung und Warmwasser 
sowie der Kältebedarf für die 
Klimatisierung werden gemäß 
dem Wärmegesetz auch nach 
den technischen Regeln be-
rechnet, die der EnEV zugrun-
de liegen: für Wohngebäude in 
der Anlage 1 (Anforderungen 
an Wohngebäude) und für 
Nichtwohngebäude in der 
Anlage 2 (Anforderungen an 
Nichtwohngebäude).

Energieeffizienz durch EnEV-
Unterschreitung steigern

Als alternative Effizienz-
maßnahme erkennt das Wär-
megesetz auch an, wenn ein 
Gebäude den gültigen EnEV-
Standard unterschreitet. 
Konkret bedeutet dies, dass 
das Gebäude den maximal 
zulässigen Jahres-Primären-
ergiebedarf um 15 Prozent 
unterschreitet und dass der 
Wärmeschutz der Außenhülle 
die Anforderungen der EnEV 
um 15 Prozent übertrifft. Als 
Nachweis verlangt das Wär-
megesetz den Energieausweis 
nach EnEV, ausgestellt auf-
grund des berechneten Ener-
giebedarfs.

5. Wärmegesetz eröffnet 
neue Chancen für Planer und 
Berater

Das Wärmegesetz betrifft 
sowohl Bauherren, als auch 
Eigentümer und Betreiber von 
Gebäuden. Durch den Einsatz 
von erneuerbarer Energien 
sollen sie die Umwelt vor Hei-
zungsabgasen schonen, die 
Spirale der wachsenden Heiz-

kosten  durchbrechen und 
unsere Abhängigkeit von En-
ergieimporten senken. Fach-
leuten eröffnen die Anforde-
rungen und Nachweise des 
Wärmegesetzes neue Aufga-
ben und Chancen. Die Auto-
rin hat aus diesem Anlass eine 
Broschüre zum Wärmegesetz 
2009 herausgegeben. Die kos-
tenfreie Kurzinfo erläutert 

die wichtigsten Aspekte und 
antwortet auf häufige Fragen. 
www.EnEV-online.de� 
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Neues Wärmegesetz 2009

Sieben häufige Missverständnisse
Seit dem 1. Januar ist es in ganz Deutschland soweit: Wer einen Bauantrag 
einreicht oder eine Bauanzeige erstattet, muss für Heizung und Warmwasser 
teilweise erneuerbare Energien nutzen: Sonnenenergie über Solarkollektoren, 
Biomasse über Holzpelletöfen, Erdwärme über Erdkollektoren, usw. Dieses for-
dert das neue Wärmegesetz 2009. Bauherren können alternativ die Energieef-
fizienz ihres Gebäudes erhöhen, indem sie die Gebäudehülle besser dämmen, 
mit Wärmerückgewinnung lüften oder andere Maßnahmen durchführen, die 
das Wärmegesetz  anerkennt. Leider sind bereits auch Missverständnisse zum 
neuen Wärmegesetz verbreitet. Wir klären sieben davon kurz und bündig auf.

1. Das neue Gesetz heißt „Wärmeschutzgesetz“.
Der Wärmeschutz der Gebäudehülle ist auch besonders wichtig, wie wir 
in den letzten kalten Wintertagen feststellen konnten. Allerdings heißt das 
neue Gesetz „Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG)“. Die Kurzbezeichnung 
„Wärmegesetz 2009“ hat sich inzwischen eingebürgert. 

2. Seit dem 1. Januar 2009 gelten parallel das neue  
Wärmegesetz und die novellierte EnEV 2009.
Das sich dieses Missverständnis verbreitet hat, ist nicht verwunderlich. Die 
Regierung hatte im Jahr 2007 im Klimapaket auch diese beiden gesetzlichen 
Regelungen vorgesehen, die 2009 in Kraft treten sollten. Das Wärmegesetz 
wurde jedoch bereits im Sommer 2008 verabschiedet und verkündet und die 
Diskussion zur Novellierung der Energieeinspar-Verordnung ist noch in vollem 
Gange. Wenn alle parlamentarischen Hürden genommen sind, könnte die ver-
schärfte EnEV 2009 voraussichtlich im Herbst dieses Jahres in Kraft treten. 

3. Seit dem 1. Januar 2009 gilt die Novelle des  
Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes.
Nein, das neue Wärmegesetz ist keine Novelle sondern ein ganz neues Gesetz, 
das es in dieser Art bundesweit noch nie gab. In Baden-Württemberg gilt zwar 
seit 2008 bereits das Erneuerbare-Wärme-Landesgesetz, das für neue Wohn-
gebäude auch erneuerbare Wärme vorsieht. Im Bestand betrifft das Landesge-
setz nur die Altbauten, bei denen die Eigentümer ab 2010 die Heizungsanlage 
austauschen. Baden-Württemberg war Vorreiter in Sachen Erneuerbare-Wär-
me. Es ist zu erwarten, dass andere Bundesländer auch Regelungen für die 
Nutzung von erneuerbaren Energien im Bestand einführen werden. 

4. Das Wärmegesetz gilt nur für Neubauten.
Auf den ersten Blick stimmt das auch, denn das Wärmegesetz spricht nur 
diejenigen Bauherren direkt an, die Bauanträge für neue Bauvorhaben ab 
1.  Januar 2009 einreichen. Auf den zweiten Blick jedoch wird auch manch 
ein Eigentümer im Bestand betroffen sein: Wer bei seinem Altbau sehr um-
fangreiche Änderungen, Anbauten über 50 Quadratmeter (m²) oder Umbauten 
vornimmt, der muss ggf. die Anforderungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) wie für einen Neubau einhalten. In diesen Fällen, wird der Eigentümer 
auch das neue Wärmegesetz 2009 befolgen müssen.

5. Das Wärmegesetz gilt für Gebäude,  
die ab 2009 erbaut werden.
Ob ein Bauherr das Wärmegesetz beachten muss, hängt nicht davon ab, wann 
das Haus oder die Immobilie gebaut, bzw. errichtet wird. Einzig und allein 
das Datum des Bauantrags ist ausschlaggebend: Wer als Bauherr bis Ende 
Dezember 2008 den Bauantrag eingereicht oder die Bauanzeige erstattet 
hat, muss nicht das Wärmegesetz erfüllen, auch wenn er mit dem Bauen erst 
2009 beginnt.
 

Bild 7: In der neuen Broschüre zum Wärmegesetz erläutert Melita 

Tuschinski die wichtigsten Aspekte und antwortet auf häufige 

Fragen der EnEV-online Leser. � © Foto: Tuschinski

6. Das Wärmegesetz verschärft die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) um 30 Prozent.
Dies stimmt so nicht: Das Wärmegesetz verschärft nicht die Anforderungen 
der EnEV, sondern verlangt lediglich, dass Bauherren einen gewissen Teil 
ihrer Wärme für Raumheizung und Warmwasser mit Hilfe von erneuerbaren 
Energiequellen decken. Bauherren können das Wärmegesetz auch erfüllen, 
indem sie ihr Gebäude besser dämmen und die Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV) um 15 Prozent (%) unterschreiten, d.h. der be-
rechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Gebäudes muss 15 % unter dem 
jeweiligen Höchstwert nach EnEV liegen. Auch muss die Wärmedämmung der 
Gebäudehülle 15 % höher sein als sie die EnEV fordert.

7. Wohnhäuser werden angeboten als „Gebaut nach dem 
Wärmegesetz 2009 mit Solaranlage“.
Wenn ein Haus eine Solaranlage eingebaut hat, bedeutet es nicht automatisch, 
dass es auch dem Wärmegesetz entspricht. Die Solarkollektoren müssen eine 
gewisse Größe pro Quadratmeter (m²) Nutzfläche des Wohnhauses aufweisen. 
Im Nichtwohnbau muss die Solarenergie mindestens 15 Prozent (%) des Wär-
mebedarfs für Heizung und Warmwasser des Gebäudes decken. Alle Solarkol-
lektoren müssen auch mit dem Zertifikat „Solar Keymark“ versehen sein.

Fazit: 
Das neue Wärmegesetz 2009 betrifft Bauherren, Eigentümer von Bestands-
bauten sowie Planer, Energieberater und Handwerker. Sie alle müssen sich 
kundig machen, denn das Wärmegesetz sieht auch Bußgelder vor, wenn Be-
troffene es nicht befolgen. Es kann teuer werden: Wer nicht erneuerbare En-
ergien nutzt oder Ersatzmaßnahmen durchführt, wer seiner Nachweispflicht 
nicht nachkommt, die Nachweise nicht aufbewahrt oder falsche Angaben 
macht, dem können zwischen zwanzig- und fünfzigtausend Euro Bußgeld 
drohen.
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Heißer Herbst:  Messen in Ostwestfalen

Heiße Show:  Alonsos Küchenkünste

Heißer Tipp:  Branchentreff auf Xing
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Spülen mit Licht –
So macht der Abwasch Spaß

So schön kann
 Küche sein!

So macht der Abwasch Spaß

www.kuechenplaner-magazin.de
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Ergonomie in der Küche –
Wellness für den Rücken

Stauraumplanung –
So viel Platz kann sein

Garen im Dampf –
Gesundes Essen, das schmeckt

Aus Kalkwasser wird Kuschelwasser
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M e d i e n p a r t n e r  d e s  z V s h k  u n d  V o n  s h k - f a c h V e r b ä n d e n heft 18 | september 2008

Bodenabläufe� Seite 26

Werkzeug-Plagiate� Seite 40

Bachelor und Master� Seite 64

Informationen für:
Fachhandwerker und 
Entscheider im Sanitär
Heizung Klima Handwerk,
Fachgroßhändler,
Architekten.
Offi  zielles Fachorgan des 
Zentralverbandes (ZVSHK).

Erscheinungsweise:
14-tägig

M a g a z i n  f ü r  p l a n e r ,  B e r a t e r  u n d  e n t s c h e i d e r  d e r  g e B ä u d e t e c h n i k

heft 8 | august 2008 · stroBel Verlag

Dezentrale Klimasysteme Seite 18

Kollektorwirkungsgrade Seite 12

Energiemanagement Seite 30

Informationen für:
Fachplaner, Berater und
Entscheider im Bereich
der Technischen
Gebäudeausrüstung
(TGA).

Erscheinungsweise:
monatlich, zusammen
mit IKZ-HAUSTECHNIK

Informationen für:
Elektroinstallateure,
SHK-Installateure,
Solarteure, Fachplaner,
Dachdecker,
Fassadenbauer,
Energieberater.

Erscheinungsweise:
8 x jährlich + 
Sonderausgaben

Informationen für:
Küchenstudios, 
Einkäufer und Planer in
Küchenfachmärkten,
Küchenfachabteilungen
und in
der Küchenindustrie.

Erscheinungsweise:
8 x jährlich

Informationen für:
Endverbraucher, die sich
aktuell mit dem Neukauf
oder der Renovierung
einer Küche befassen.
Für Küchenprofi s die
ideale Verkaufshilfe und
Ergänzung zum
Küchenplaner-Abo.

Erscheinungsweise:
2 x jährlich

Informationen für:
Endverbraucher, die sich
aktuell mit dem Neukauf
oder der Renovierung
ihres Bades befassen.
Für Badprofi s die
ideale Verkaufshilfe
im Beratungsgespräch.

Erscheinungsweise:
2 x jährlich

Informationen für:
Unternehmer in der
Flüssiggaswirtschaft,
Installationsbetriebe,
Ministerien, Behörden.
Enthält Mitteilungen des 
Deutschen Verbandes
Flüssiggas (DVFG).

Erscheinungsweise:
6 x jährlich

Informationen für:
Autogas-Umrüstbetriebe,
spezialisierte
Unternehmen in der
Flüssiggasbranche,
interessierte
Endverbraucher.
Sonderausgabe der 
Zeitschrift Flüssiggas.

Erscheinungsweise:
1-2 x jährlich

Informationen für:
Auszubildende im
Sanitär Heizung Klima
Handwerk.

Erscheinungsweise:
12 x jährlich

Informationen für:
Entscheider in
Fachbetrieben für
Kachelofen- und
Luftheizungsbau,
Fachgroßhandel,
Hersteller, Architekten,
Ingenieure und
Schornsteinfeger.

Erscheinungsweise:
8 x jährlich

Informationen für:

Informationen für:

Spezial

Autogas ist eine europäische Alternative:
Fahrspaß in vielen Anrainerstaaten garantiert

Autogas-Flotten sparen am meisten:
Von Taxiunternehmen bis Diakonie-Stationen

Weltrekordversuche im Doppelpack:
Mit mehr als 300 km/h auf der Strecke

Da lacht das Herz 
des Autogas-Fahrers. 
Mit dem europäischen 
Alternativkraftstoff Nr. 1 
lässt sich nicht nur im 
Geldbeutel kräftig sparen 
sondern auch bei 
Kohlendioxid und
anderen Schadstoffen.
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März 2009

Einbau von Wasserzählern Seite 6

Wärme: kühlen und heizen Seite 8

Lüftungsnorm DIN 1946-6 Seite 10

für Auszubildende in der Gebäude- und Energietechnik
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Licht Wasser und ein Hauch
von Kristall

Ganz natürlich –
eine praktikable Lösung

Freiraum–
Älter werden nur die Anderen

Feiner Stilmix –
24 strahlende Farben

Bad
Waschtisch
Dusche
Armaturen
Wanne

Die10besten
Planungstipps

www.badpoolsaune.de
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